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Einleitung 

Der Ursprung dessen, was heute in der Wirtschaft und der Branche als Call Center benannt wird, 
war ein geändertes Konsumentenverhalten, bedingt durch neue Vertriebswege und neuartige 
Medien. Der Auftraggeber wollte sich schneller, besser und bequemer informieren, ohne persönli-
che Beratung oder auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten. Das Call - und Service Center 
( CC ), auch Kunden-Interaktions-Center (KIC), Customer - Relation Center (CRC) genannt, hat 
die Aufgabe Kundenanfragen, Reise- oder Telefonauskunft; Auskünfte über Versicherungstarife, 
etc und Kundenanforderungen wie Bestellungen bei einem Versandhaus, Telefonbanking, Teil-
nahme am digitalen Fernsehen, etc. zu beantworten bzw. zu erledigen. Darüber hinaus werden in 
Call Centern Dienstleistungen in Form des aktiven Kundenkontakts z.B. der telefonische Verkauf, 
Kundenbefragungen oder Adressengenerierung wahrgenommen. 

Seitens des Auftraggebers wird von einem internen oder externen Call Center eine herausragen-
de Qualität gefordert. Ein professionell qualitativ gut arbeitendes internes oder externes Call Cen-
ter zeichnet sich durch die Vorgabe und Einhaltung gewisser Strukturen und Qualitätsstandards in 
den Bereichen Management, Personal, Datenschutz und Technik aus. Das ABCC Qualitätssiegel 
fordert die Einhaltung und den wirksamen Einsatz in der Praxis innerhalb des Unternehmens ab.  

Dieses Dokument definiert die Anforderungen zur Erfüllung des ABCC-Qualitätssiegels für Call 
Center. Eine Übersicht der Mindestanforderungen ist in Anhang 1 enthalten. 
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A Management 

A.1 Organigramm  

In einem Organigramm soll die Managementstruktur des Unternehmens/ Call Center dargestellt 
sein. Es ist von der Geschäftsführung zu unterschreiben und an alle Mitarbeitern zu kommunizie-
ren. Die Informationen können über verschiedene Kanäle den Mitarbeitern bereitgestellt werden 
(Intranet, „Schwarzes Brett“, persönliche Gespräche, Teamtreffen, Newsletter etc.). 

A.2 Verantwortlichkeiten 

Die Geschäftsführung muss sicherstellen, dass die Verantwortungen und Befugnisse innerhalb 
des Unternehmens festgelegt und allen Mitarbeitern bekannt sind.  

A.3 Unternehmensphilosophie 

Die Geschäftsführung muss eine Unternehmensphilosophie definieren und den Mitarbeitern 
kommunizieren. Diese muss die Verpflichtung zu seriösem Verhalten bei der Behandlung der 
Kunden (Auftraggeber und deren Endkunden) und der Auftragsabwicklung beinhalten. Die jeweils 
gesetzlich geltenden Vorschriften insbesondere UWG-Richtlinien, Verbraucher- und Jugend-
schutz müssen im Unternehmen eingehalten werden.  

Der Ehrenkodex des Deutschen Direktmarketing Verbandes ist eine geeignete Grundlage. 

A.4 Qualitätspolitik / Qualitätsziele  

Die Unternehmensleitung muss eine Qualitätspolitik definieren, mit der eine gleichbleibende Qua-
lität der Leistungserbringung gewährleistet wird. Dazu sind messbare Qualitätsziele zu definieren, 
zu kommunizieren und zu überwachen. 

Die Geschäftsführung muss sicherstellen, dass für zutreffende Funktionsbereiche und Ebenen im 
Call Center messbare quantitative & qualitative Qualitätsziele festgelegt sind; diese müssen mit 
der Qualitätspolitik im Einklang stehen. Der interne oder externe Call Center Dienstleister muss 
gewährleisten, dass die gemeinsam mit dem Auftraggeber definierten Ziele erfüllt werden.  
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Für die Sicherstellung der Qualität und Performance können neben Systemmessungen (z.B. 
ACD) folgende Messinstrumente eingesetzt werden: 

�  Silent Monitoring / Processing  

�  Mystery Calling und Processing 

�  Kundenzufriedenheitsumfragen 

�  Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen 

�  Qualitätsaudits 

A.5 Informationsmanagementsystem 

Im gesamten Unternehmen inklusive dem Call Center sollte es ein Informationsmanagementsys-
tem geben, mit dessen Hilfe Informationen kontrolliert vertikal und horizontal weitergegeben wer-
den. Das Informationsmanagementsystem liefert dem Call Center Agenten die Informatio-
nen/Wissensinhalte, die er benötigt, um den Anrufer fallabschließend beraten zu können.  

Die in der Wissensbasis zusammen gefassten Informationen aus den Bereichen: Produkte, Tech-
nik, Kundenkontakte, Anwenderunterstützung, Service, Contentanbieter, Neue Informationen bil-
den die Grundlage für den Call Center Agenten und enthalten sämtliche Informationen, die er für 
seine tägliche Arbeit benötigt. 

A.6 Managementbesprechungen 

Managementbesprechungen sollen regelmäßig stattfinden; die Ergebnisse sollen protokolliert 
werden; Entscheidungen und Maßnahmen sollen zugeordnet, terminiert und verfolgt werden. 

A.7 Beschwerdemanagement 

Im Call Center soll es ein wirksames Beschwerdemanagement mit messbaren Qualitäts- und 
Quantitätszielen geben. Abgefragte Parameter sind z.B. Kundenzufriedenheit, Produktzufrieden-
heit, Beschwerdehäufigkeit. Einem wirksamen Beschwerdemanagement muss ein geschlossener 
Arbeitsprozess zugrunde liegen: Anreiz zur Kontaktaufnahme, Annahme, Bearbeitung, Reaktion, 
Auswertung, Controlling. Dieser Prozess sollte in einem Workflow abgebildet sein.  
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A.8 Korrekturmaßnahmen 

Korrekturmaßnahmen, d.h. Aktionen zur Fehlerbehebung innerhalb der Call Center Prozesse 
müssen aufgezeichnet und auf ihre Wirksamkeit regelmäßig überprüft werden. 

A.9 Vorbeugungsmaßnahmen 

Vor Einführung neuer Verfahren sollen Vorbeugungsmaßnahmen, d.h. Aktionen zur Fehlerver-
meidung überlegt und mit einer Ja/Nein-Entscheidung protokolliert werden. 

A.10 Abläufe / Workflow / Prozesse Inbound 

Alle Inbound-Aktivitäten des Call Centers sollen schriftlich fixiert werden. Es muss eine Methodik 
vorhanden sein, die die Umsetzung neuer Prozesse lenkt und die Durchführung kontinuierlicher 
Prozesswiederholungen und Prozessverbesserungsvorschläge aufzeichnet. 

Im einzelnen bedeutet dies eine projektspezifische Dokumentation des Produktionsablaufs mit 
Unterstützung von Workflows, Musterbeispielen für Reportings/Statistiken etc. Die Dokumentatio-
nen und Abläufe sollen allen Projektverantwortlichen bekannt gemacht werden. Der Auftraggeber 
soll über den Ablauf ausreichend informiert werden. Die Dokumentationen und Abläufe sollen al-
len Projektverantwortlichen bekannt gemacht und der Auftraggeber über den Ablauf ausreichend 
informiert werden. 

Im Einzelnen heißt das: 

�  Definierte projektbezogene Workflows für Projektinstallation und –realisierung / zur Call 
Center Steuerung; 

�  Standardisierte projektbezogene Gesprächsleitfäden und Argumentationsgrundlagen für 
den Call Center Mitarbeiter; 

�  Standardisierte projektbezogene Workflows zur Festlegung der laufenden Qualitätssiche-
rung in Form von Coaching, Monitoring etc.; 

�  Definiertes Produktportfolio und für den Auftraggeber transparentes Leistungsangebot; 

�  Regelmäßiges nachvollziehbares Auftraggeberfeedback; 

�  Schnittstellendefinition für Rechnungslegung. 
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A.11 Abläufe / Workflow / Prozesse Outbound 

Alle Outbound-Aktivitäten des Call Centers sollen schriftlich fixiert werden. Es muss eine Methodik 
vorhanden sein, die die Umsetzung neuer Prozesse lenkt und die Durchführung kontinuierlicher 
Prozesswiederholungen und Prozessverbesserungsvorschläge aufzeichnet. 

Im einzelnen bedeutet dies eine projektspezifische Dokumentation des Produktionsablaufs mit 
Unterstützung von Workflows, Musterbeispielen für Reportings/Statistiken etc. Die Dokumentatio-
nen und Abläufe sollen allen Projektverantwortlichen bekannt gemacht und der Auftraggeber über 
den Ablauf ausreichend informiert werden. 

Im Einzelnen heißt das: 

�  Definierte projektbezogene Workflows für Projektinstallation und –realisierung / zur Call 
Center Steuerung; 

�  Standardisierte projektbezogene Gesprächsleitfäden und Argumentationsgrundlagen für 
den Call Center Mitarbeiter; 

�  Standardisierte projektbezogene Workflows zur Festlegung der laufenden Qualitätssiche-
rung in Form von Coaching, Monitoring etc.; 

�  Definiertes Produktportfolio und für den Auftraggeber transparentes Leistungsangebot; 

�  Regelmäßiges nachvollziehbares Auftraggeberfeedback; 

�  Schnittstellendefinition für Rechnungslegung. 

A.12 UWG-Richtlinien 

Die Anwendung der UWG-Richtlinien im Unternehmen/Call Center muss vom Management si-
chergestellt und dokumentiert werden. Die adress-liefernde Stelle muss regelmäßig durch die 
Geschäftsführung auf die Einhaltung hingewiesen werden.  
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A.13 Reporting / Statistiken 

Die Geschäftsführung muss sich regelmäßig über ein standardisiertes Berichtswesen einschließ-
lich aussagefähiger Statistiken durch die verantwortlichen Projektleiter, Call Center Manager oder 
Abteilungsleiter informieren lassen. Ebenso muss gewährleistet sein, dass der Auftraggeber re-
gelmäßig in den vereinbarten Zeiträumen über die Entwicklung seines Projektes hinsichtlich der 
Erfolge und Kosten informiert wird. Der Auftraggeber erhält ein ausführliches Reporting mit den 
relevanten Kennziffern. Am Ende eines jeden Projektes erhält der Auftraggeber ein Gesamtrepor-
ting, dessen Umfang schriftlich im Vertrag vereinbart ist.  

Korrekturmaßnahmen sind gem. Ziffer A.8 zu verfolgen. 

A.13.1 Standard Kennzahlen Inbound 

Jedes interne oder externe Call Center muss in der Lage sein, Standard Kennzahlen für das In-
bound Reporting/ Statistiken zu erstellen. 

·  tägliche, wöchentliche und monatliche ACD-Statistiken und Service-Reports (Erreichbar-
keit/Anrufcodes/Produktivität) auf täglicher Stundenbasis; 

·  Intervall-Berichte; 

·  kumulierte Übersicht der Reports auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis; 

·  Die Auswertung der Statistiken soll nach entsprechender Aufbereitung erfolgen: 

- Aufleger/Abbrecher gesamt  
- Angebotene Calls 
- Bearbeitete Calls 
- Erreichbarkeit = angenommene Calls / (Angebote Calls - Abbrecher) 
- Lost Call Rate = abgebrochene Calls / angebotene Calls 
- Service Level 
- First Call Fix Rate 
- ausgehende Calls 
- Verlorene Calls 
- durchschnittliche und maximale Annahmezeiten 
- durchschnittliche und maximale Gesprächszeiten 
- durchschnittliche und maximale Nachbearbeitungszeiten 
- durchschnittliche Abbruchdauer 
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A.13.2 Standard Kennzahlen Outbound 

Jedes interne oder externe Call Center muss in der Lage sein, Standard Kennzahlen für das Out-
bound Reporting/ Statistiken zu erstellen. 

- Anwählversuche 
- Falsche Rufnummer 
- Nettokontakte/ Erfolgsquote 
- Anzahl positive Gesprächsergebnisse 
- Anzahl negative Gesprächsergebnisse 
- Anzahl Wiedervorlagen 
- Anzahl Aufleger 
- durchschnittliche und maximale Gesprächszeiten 
- durchschnittliche und maximale Nachbearbeitungszeiten 
- durchschnittliche Abbruchdauer 

A.14 Leistungsvereinbarung 

Für den Erfolg des Call Centers ist eine möglichst reibungslose eindeutige Kommunikation mit 
dem Auftraggeber von entscheidender Bedeutung. Daher müssen die vereinbarten Leistungen in 
einem Vertrag schriftlich vereinbart werden; über alle vertragsrelevanten Gespräche müssen 
schriftliche Aufzeichnungen geführt werden. 
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B Datenschutz / Datensicherung  

B.1 Datenschutzbeauftragter 

Im Unternehmen/ Call Center muss ein Datenschutzbeauftragter benannt sein. Eine Qualifikation 
ist nachzuweisen; er muss in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich der Geschäfts-
führung einen Rechenschaftsbericht vorlegen. 

 

�  Einhaltung des BDSG und weiterer Vorschriften 

�  Monitoring der ordnungsgemäßen Anwendung aller Datenverarbeitungsprogramme (DV-
Programme) personenbezogene Daten verarbeiten 

�  Einweisung und periodische Schulung der Anwender zum Thema. 

�  Jedermann auf Antrag die Angaben über Verfahren automatisierter Verarbeitungen in ge-
eigneter Weise zur Verfügung stellen.  

�  Vor Beginn der automatisierten Verarbeitung kontrollieren, ob die Verarbeitung besondere 
Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweist .  

�  Regelmäßige Bestandsaufnahme, Überwachung und Risikobewertung aller datenschutz-
relevanten Einrichtungen und Prozesse inklusive der fortlaufenden Protokollierung.  

�  Anfertigung des jährlichen Datenschutzberichtes. 

B.2 Interne Sicherheitsrichtlinie 

Die Geschäftsführung soll eine Richtlinie für die Sicherheit der DV-Anlage erstellen; dabei sollten 
insbesondere die Aspekte Virenschutz und Passwortschutz geregelt sein.  

B.3 Individuelle Zugangsberechtigung 

Jeder Call Center Agent muss über individuelle Zugangsberechtigungen verfügen. Zum einen 
muss der Zutritt der Mitarbeiter in das Unternehmen/ Call Center durch individuelle Berechtigun-
gen geregelt sein; zum anderen müssen individuelle Zugangsberechtigungen zum EDV-System 
für jeden Mitarbeiter vorhanden sein. 
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B.4 Datenschutz/-schulungen 

Mit allen Mitarbeiter soll datenschutz-konformes Verhalten schriftlich vereinbart werden. Im Unter-
nehmen/ Call Center sollen regelmäßig, mindestens einmal jährlich Datenschutzschulungen statt-
finden; die Teilnahme ist schriftlich zu dokumentieren. 

B.5 Sicherheitspolitik und Sicherheits- und Gefahrenanalyse 

Das Call Center sollte sich für Sicherheits- und Gefahrenanalysen, Sicherheitspolitik und Compu-
terrevision an der ISO 17799 orientieren. Hier werden elementare IT- Sicherheitsaspekte be-
schrieben.  

Zum Beispiel Infrastruktursicherheit: 

- Besteht ein angemessener Schutz der IT-Systeme gegen Feuer, Überhitzung, Wasserschäden, 
Überspannung und Stromausfall? 

- Ist der Zutritt zu wichtigen IT-Systemen und Räumen geregelt? Müssen Besucher, Handwerker, 
Servicekräfte etc. begleitet bzw. beaufsichtigt werden? 

- Besteht ein ausreichender Schutz vor Einbrechern? 

- Ist der Bestand an Hard- und Software in einer Inventarliste erfasst? 

B.6 Datensicherung 

Das Call Center soll regelmäßig eine Datensicherung durchführen, um den Verlust der Daten 
durch Diebstahl, Brand, Wasser etc. zu verhindern. Das Verfahren ist zu beschreiben.  

B.7 Kundendatenschutzvereinbarung 

Mit dem Auftraggeber soll der Schutz seiner Daten schriftlich vereinbart sein. 

B.8 Datenaustausch/-transfer 

Mit dem Auftraggeber sollten Verfahren zum definierten, garantierten und gesicherten Datenaus-
tausch vereinbart werden; dabei sollten neben den technischen Parametern auch die jeweiligen 
Verantwortlichkeiten festgelegt werden. 
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B.9 Auftragsabwicklung nach BDSG 

Die Aufträge sollten in Übereinstimmung mit dem BundesDatenSchutzGesetz abgewickelt wer-
den. 

B.10 Internetsicherheit 

Die Geschäftsführung soll Maßnahmen zum Schutz des Datennetzes vor Bedrohungen aus dem 
Internet z.B. Hacker, Viren, Trojaner treffen. Diese müssen geeignet sein und ständig upgedatet 
werden. 

B.11 Passwortschutz 

Die Geschäftsführung soll dafür Sorgetragen, dass Passwörter individuell vergeben und geschützt 
werden.  

B.12 Systemadministration 

Es sollten geeignete Personen als Systemadministratoren mit entsprechenden Befugnissen zur 
Einrichtung, Pflege und Wartung der DV-Anlage benannt werden.  

B.13 Verzeichnisberechtigungen 

Die Zugriffsberechtigungen auf Server und Verzeichnisse sind durch die Geschäftsführung zu 
reglementieren und zu dokumentieren. 

B.14 Notfallplan 

Die Geschäftsführung soll dafür sorgen, dass eine Dokumentation über Verhaltensregeln im Not-
fall (Ausfall Server, Ausfall TK, Ausfall Datenleitungen) allen verantwortlichen und beteiligten Mit-
arbeitern vorliegt.  
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C Personal 

C.1 Personalstruktur 

Das Unternehmen ist verpflichtet, nur Mitarbeiter mit der Durchführung der Leistungen zu beauf-
tragen, die über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügen. Es muss gewährleistet sein, 
dass die für die Dienstleistung relevanten Prozesse qualitativ hochwertig umgesetzt werden. Das 
Unternehmen/ Call Center soll über eine effiziente Personalstruktur verfügen; d.h. dass die Agen-
ten von den Teamleitern so gut überwacht werden können, dass die Leistungsfähigkeit effizient 
und kostenoptimal erhalten bleibt. Die Struktur soll allen transparent sein. Eine angemessene 
Zahl von Call Center Agenten werden durch einen Teamleiter betreut und geführt. Zu seinen Auf-
gaben zählt neben der Steuerung seines Teams ( Pausenzeiten, Team-Meetings), auch die Ein-
haltung der formalen und inhaltlichen Gesprächsrichtlinien durch die Agenten. Im Falle eines Es-
kalationsgespräches sollte dieses vom Teamleiter übernommen werden. 

Der Call Center Manager/ Projektleiter ist verantwortlich für die gesamte Organisation des Call 
Centers, für die Personaleinsatzplanung und die Einhaltung der mit dem Auftraggeber vereinbar-
ten Dienstleistungen. Weiterhin stehen dem Agenten im Call Center Spezialisten zur Seite, die im 
Falle von speziellen technischen Anfragen oder aber auch bei massiven Beschwerdefällen einge-
schaltet werden, der sogenannte Second-Level-Support oder auch ein Back-Office. 

C.2 Stellenbeschreibungen 

Jede Personalstelle auf jeder Ebene muss aussagefähig zu Anforderungen und Tätigkeiten be-
schrieben sein. Jedem Mitarbeiter ist die Stellenbeschreibung bekannt und mit ihm vertraglich 
festgelegt. 

C.3 Vergütungsmodelle 

Die Vergütungsregelung jedes Mitarbeiters soll diesem vor der Einstellung transparent gemacht 
werden. Die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen ist nachzuweisen. 

C.4 Kennzahlen 

Die Geschäftsführung soll für den Bereich Personal Kennzahlen als Qualitätsziele (quantitativ & 
qualitativ) erstellen; diese sollen in regelmäßigen Abständen, mindestens vierteljährlich überwacht 
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werden. Mögliche Kennzahlen sind Krankenstand und Fluktuation. Für Korrekturmaßnahmen gilt 
Ziffer A.8. 

C.5 Rekrutierungsprozess 

Mitarbeiter werden nach einem standardisierten Prozess rekrutiert. Dieser soll nach reproduzier-
baren Kriterien gestaltet für alle Beteiligten transparent sein. Das Ergebnis einer Bewerbung soll 
auch bei Ablehnung dokumentiert und kommuniziert werden. 

C.6 Leistungsbeurteilung 

Die Leistung der Mitarbeiter muss regelmäßig mit geeigneten Mitteln beurteilt und dokumentiert 
werden. Das  Ergebnis ist dem Mitarbeiter mitzuteilen.  

C.7 Einarbeitung der Mitarbeiter/ Coaching   

Bei Neueinstellung oder vor Start eines neuen Projektes sind die jeweiligen Mitarbeiter einzuwei-
sen (direkt oder schriftlich). Die Einweisung ist erforderlichenfalls mit dem Auftraggeber abzu-
stimmen; die Teilnahme an der Einweisung ist schriftlich zu dokumentieren. Die Mitarbeiter sind 
über die Geheimhaltungspflicht über alle auftraggeber-relevanten Daten zu informieren und auf 
die Bundesdatenschutzverordnung hinzuweisen. Die Belehrung ist vertraglich festzuhalten. 

 

Die Einarbeitung erfolgt mit einem modularen Trainingssystem mit folgenden Komponenten: 

 

- Basiskommunikationstraining/ Grundlagenschulung 

- Produktschulung (in Zusammenarbeit bzw. durch den Auftraggeber) 

- Ggf. Verkaufsschulung 

- EDV Schulung/ Datenbankschulung 

- Beschwerdemanagement 
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C.8 Angebote Personalentwicklung 

Die Geschäftsführung soll den Mitarbeitern ergänzend zu den vorrangigen arbeits- oder bereichs-
bezogenen Schulungen Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung des notwendigen, fachlichen 
Wissensstandes als berufsbegleitende Maßnahmen zur Entwicklung der Persönlichkeit anbieten; 
diese können freiwillig sein. Erkennt die Geschäftsführung Defizite bei einzelnen Mitarbeitern sol-
len entsprechende Nachqualifikationsmaßnahmen angeboten werden. 

Diese Maßnahmen können unter anderem je nach Funktion des Mitarbeiters umfassen:  

�  Stressbewältigung 

�  Konfliktbewältigung 

�  Motivation/Selbstmotivation 

�  Selbstwertgefühl 

�  Mitarbeiterführung 

Optional können diese Maßnahmen als Einzel- oder Gruppenschulung, als Workshop oder im 
Rahmen von regelmäßig stattfindenden Servicemeetings durchgeführt werden. 
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D Technische Ausstattung 

D.1 Call Center Arbeitsplätze 

Die Geschäftsführung muss das Unternehmen/ Call Center mit modernen PC-gestützten Arbeits-
plätzen ausstatten. Dazu gehört nicht nur eine geeignete Hardware, sondern auch die regelmäßi-
ge Überprüfung der Angemessenheit der eingesetzten Software. Bildschirmarbeitsplätze sind 
nach Bildschirmarbeitsverordnung zu gestalten. 

D.2 Lizenzen 

Das Call Center darf nur mit lizenzierter Software arbeiten. Die entsprechenden Nachweise sind 
sicher aufzubewahren. 

D.3 Internetauftritt 

Sofern das Call Center über einen eigenen Internetauftritt verfügt, muss dieser mit einem den ge-
setzlichen Vorschriften entsprechenden Impressum versehen sein. Hierzu gehören: 

- Firmenname 

- Anschrift (kein Postfach) 

- Telefon (hierbei darf es sich um keine Servicenummer, z.B. 0190 etc. handeln) 

- eMail-Adresse 

- Geschäftsführer 

- Sitz (ggf. Handelsregister und HR-Nr.) 

- Steuernummer oder Ust-IdNr. 
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E Anlage 1 : Mindestanforderungen 

 

Die folgenden Forderungen müssen für den Erwerb des ABCC-Qualitätssiegels Call Center erfüllt 
sein. 

 

Element 

A.2 Verantwortlichkeiten 

A.3 Unternehmensphilosophie 

A.4 Qualitätspolitik / Qualitätsziele  

A.8 Korrekturmaßnahmen 

A.12 UWG-Richtlinien 

A.13 Reporting / Statistiken 

A.14 Leistungsvereinbarung 

B.1 Datenschutzbeauftragter 

B.3 Individuelle Zugangsberechtigung 

B.6 Datensicherung 

C.2 Stellenbeschreibungen 

C.6 Leistungsbeurteilung 

C.7 Einarbeitung der Mitarbeiter/ Coaching 

D.1 Call Center Arbeitsplätze 

D.2 Lizenzen 

D.3 Internetauftritt 

 


